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Sir. 2 gllnfJt. $aitbJo.

ferner einfache ftehenbe SDachfenfter, Vfeilerbefrönungen,
©cïjotnfieine u. brgl., fofern fold)e Bauteile gufamtnen
nicht mehr als V» ber ©ebäubelänge einnehmen.

£nnterfaffaben fönnen bis auf eine Vautiefe oon 13 m
hinter ber ©trajjenbauftucjjt gleich fc»oc^ rote bie Straffen*
faffabe aufgeführt roerben; eS gilt für fie auch bie gleiche
®achnorm.

Vei offener übetbauung roirb bie guläffige ©ebäube*
höhe an ben ^ausfluchten unb oon ber anfcpefjenben
©rboberfläche auS gemeffen. Qür bie ©abnorm gelten
bie gleiten Veftimmungen roie bei gefdfloffener Über*

bauung. ®ie ©eitenfaffaben fönnen inbeffen fteiler ab*

geroalmt ober auch al§ ©iebel auSgebilbet roerben.

£>inter=unb fftebengebäube. hinter» unbifteben*
gebäube muffen, fofern beten Stellung unb f)öhe nicht
burch ÜberbäuungSplan feftgelegt ift, minbeftenS 5 m 316=

ftanb oom ^auptgebäube einhalten; ihre £>öl)e barf baS

Baff beS 31bfianbeS, höchfienS aber 8 m betragen, ©ie
bürfen Bohngroecfen nur bann bienen, roettn eine genü*

genbe Velicfjtung unb Veformung geroährleiftet ift.
3luSnaf)men für inbuftrielle unb geroerb*

liehe 3lnlagen. ®urd) Überbauungsplan fönnen ein*

geüte ©ebiete für inbuftrielle unb geroerbliche Anlagen
beftimmt unb oon ben Vorfchriften ber betreffenben Qonen
aufgenommen roerben. ©eroerbe mit befonberS beläftigen*
ben betrieben fönnen auf foteh^ ©ebiete oerroiefen roerben.

(©ehlufe folgt.)

Aufruf
gum <Bcfu<h Scf)tt>eiger 3ftuftetmeffe

in 93afet.
SGßir ftehen bor ber ©röffnung ber 7. Schroetger

SRuftei meffe in 33afel. Vom 14.—24. Slpril roerben
Qnbuftrie unb ©eroerbe beS SanbeS ihre grofjeSahreS*
fchau abhalten. SSir geftatten uns beShalb, an alle
Qntereffenteu unb Säufer bon ©chroeigerroaren bie

frennbliche ©inlabung gu rieten, bie ÜRuftermeffe in
SBafel gu befugen unb bort ben Vebarf an Baren gu
btefen.

®toh ber noch immer h^f<henben SrifiS geigt bie
äReffe 1923 einen fehr erfreulichen Slufmatfch ber
fchroeigerifchen Qnbuftrie. ®ie ^Beteiligung ift fogar
bebeutenb gröfjer als 1922. ®ie äRuftermcffe bringt
in fehr btelen ^Branchen eine greffe 2luSroaf)l bon Baren
aller 3trt. Vor allem roerben roiebet bitle VcobuftionS*
neuheiten gu felfen fein.

Qeber Bteberberfäufcr foHte im eigenen Qntereffe
bie ÜRuftermeffe befuchen. @r finbet bort nicht nur
einen guten Uebetblicf über biete QabrifationSgroeige,
fonbern erhält auch roertboHe Binfe für ben SluSbait
feiner gefchäftlichen Vegtehungen. ©chon bie gasreichen
Tagungen bon VerufS* unb gachberbänben geben
QeugniS bon bem roirtfchafttichen Berte, ben man ber
âftuftermeffe beimißt.

©nbltdi) ift in einbringlichfter Beife gu roieberf)olen,
ba| Qnbufirie unb ©eroerbe beS SanbeS in ihrem
fchroeren ©jifiengfampfe bie tooße Unterftühung bon
Säufern unb Sonfumenten berbienen. ®er fftuf „Sauft
©chroeigerroaten" ift üine fßh^bfe. Sogar bie Onluta*
fchroachen Sänber fönnen heute gum groffen ®eil nicht
billiger liefern als bie @d)roetg. @S ift beShalb ein
©ebot ber ©elbfterhaltung, ben Vebarf an Baren im

(„SReijterMatt") 15

Sanbe felbft gu beefen, roo auffer bem Vorteil ber
VreiSroürbigfett unb prompten Sieferung auch &ie
©arantie guter Qualität gegeben ift.

@S ergeht baher an Bieberberfäufer unb äße Qn*
tereffenten ber ÏJÎuftermeffe nochmals bie freunbliche
©inlabung gum Vefucfje ber nationalen Veranftaltung.
®ie SKeffebefucher bürfen eines hergtichen BillfommenS
in ber Vheinftabt berfichert fein.

©enoffenfetjaft ©chmeiger Buftermeffe
®er Sßräftbent: ; ®er ®irettor:

®r, Q. Stemmer, fReg.*fftat. ®r. 2B. SOteile.

üerkebrswesen.
©infuhrbefchrSnfttngeii. ®ie unter bem SSorfih oon

®r. Better, ©eneralfefretär beS 33olfsroirtfchaftsbeparte=
mentes, in 33ern oerfammelte ©jpertenfommiffion
befdhloh mit 10 gegen 2 Stimmen bem 33unbe§rat bie

Verlängerung.ber ©eltungSbauer ber Verorbnung
über bie ©infuhrbefchränfungen gu beantragen,
immerhin in ber ÜJleinung, bah geroiffe Veftimmungen,
beren Aufrechterhältung nicht gerechtfertigt erfdEjeint, auher
Sraft gefegt roerben. ®ie Sßinberheit oerlangt, bah
bie ©infuhrbefchränfungen, rote urfprünglicf) oorgefehen,
auf ©nbe Qu ni bahinfaßen foßen.

Vaugemerbliche unb mechanifch^technifche »uSftel=
lung oom 7.-22.3lpril 1923 tm Sunftgeroerbemufeum
itt Qürich. Qn fämtlichen fRäumen beS Sunftgeroerbe*
mufeumS ift bie 3luSfteßung oon ©djülerarbeiten ber
baugeroerblichen unb medhanifch ted^nifchen 3lbteilungen
ber ©eroerbefchule Qürich gur Vefidhtigung freigefteßt.
®ie Slrbeiten umfäffen Qeidhnungen unb Berfftatt*
arbeiten oon SReiftern, ©ehilfen unb SetjrlingSfurfen
aßer Verufe be§ VaugeroerbeS, roie Vaugeid^ner,
©ärtner, SRaurer, ©chloffer, ©chmiebe unb Bagner,
©pengier, Qnftaüateure, Sapegterer unb ©attler. ®te
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ferner einfache stehende Dachfenster, Pfeilerbekrönungen,
Schornsteine u. drgl., fofern solche Bauteile zusammen
nicht mehr als V« der Gebäudelänge einnehmen.

Hinterfassaden können bis auf eine Bautiefe von 13 m
hinter der Siraßenbauflucht gleich hoch wie die Straßen-
fasfade aufgeführt werden; es gilt für sie auch die gleiche
Dachnorm.

Bei offener überbauung wird die zulässige Gebäude-
höhe an den Hausfluchten und von der anschließenden
Erdoberfläche aus gemessen. Für die Dachnorm gelten
die gleichen Bestimmungen wie bei geschlossener Über-

bauung. Die Seitenfassaden können indessen steiler ab-

gewalmt oder auch als Giebel ausgebildet werden.
Hinter-undNebengebäude. Hinter- und Neben-

gebäude müssen, sofern deren Stellung und Höhe nicht
durch llberbauungsplan festgelegt ist, mindestens 5 m Ab-
stand vom Hauptgebäude einhalten; ihre Höhe darf das

Maß des Abstandes, höchstens aber 8 m betragen. Sie
dürfen Wohnzwecken nur dann dienen, wenn eine genü-
gende Belichtung und Besonnung gewährleistet ist.

Ausnahmen für industrielle und gewerb-
liche Anlagen. Durch llberbauungsplan können ein-
zelne Gebiete für industrielle und gewerbliche Anlagen
bestimmt und von den Vorschriften der betreffenden Zonen
ausgenommen werden. Gewerbe mit besonders belästigen-
den Betrieben können auf solche Gebiete verwiesen werden.

(Schluß folgt.)

Aufruf
zum Besuch der Schweizer Mustermesse

in Basel.
Wir stehen vor der Eröffnung der 7. Schweizer

Moste, messe in Basel. Vom 14.-24. April werden
Industrie und Gewerbe des Landes ihre große Jahres-
schau abhalten. Wir gestatten uns deshalb, an alle
Jnteressenteu und Käufer von Schweizerwaren die

freundliche Einladung zu richten, die Mustermesse in
Basel zu besuchen und dort den Bedarf an Waren zu
decken.

Trotz der noch immer herrschenden Krisis zeigt die
Messe 1923 einen sehr erfreulichen Aufmarsch der
schweizerischen Industrie. Die Beteiligung ist sogar
bedeutend größer als 1922. Die Mustermesse bringt
in sehr vielen Branchen eine große Auswahl von Waren
aller Art. Vor allem werden wieder viele Peoduktions-
Neuheiten zu sehen sein.

Jeder Wiederverkäufer sollte im eigenen Interesse
die Mustermesse besuchen. Er findet dort nicht nur
einen guten Ueberblick über viele Fabrikationszweige,
sondern erhält auch wertvolle Winke für den Ausbau
seiner geschäftlichen Beziehungen. Schon die zahlreichen
Tagungen von Berufs- und Fachverbänden geben
Zeugnis von dem wirtschaftlichen Werte, den man der
Mustermesse beimißt.

Endlich ist in eindringlichster Weise zu wiederholen,
daß Industrie und Gewerbe des Landes in ihrem
schweren Existenzkampfe die volle Unterstützung von
Käufern und Konsumenten verdienen. Der Ruf „Kaust
Schweizerwaren" ist lline Phrase. Sogar die Valuta-
schwachen Länder können heute zum großen Teil nicht
billiger liesern als die Schweiz. Es ist deshalb ein
Gebot der Selbsterhaltung, den Bedarf an Waren im
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Lande selbst zu decken, wo außer dem Vorteil der
Preiswürdigkeit und prompten Lieferung auch die
Garantie guter Qualität gegeben ist.

Es ergeht daher an Wiederverkäufe! und alle In-
teressenten der Mustermesse nochmals die freundliche
Einladung zum Besuche der nationalen Veranstaltung.
Die Messebesucher dürfen eines herzlichen Willkommens
in der Rheinstadt versichert sein.

Genossenschaft Schweizer Mustermesse
Der Präsident: i Der Direktor:

Dr F. Aemmer, Reg.-Rat. Dr. W. Meile.

ilerlâîmîî«.
EtufuhrbeschrLàilgei». Die unter dem Vorsitz von

Dr. Wetter, Generalsekretär des Volkswirtschaftsdeparte-
mentes, in Bern versammelte Expertenkommission
beschloß mit 10 gegen 2 Stimmen dem Bundesrat die

Verlängerung.der Geltungsdauer der Verordnung
über die Einfuhrbeschränkungen zu beantragen,
immerhin in der Meinung, daß gewisse Bestimmungen,
deren Aufrechterhaltung nicht gerechtfertigt erscheint, außer
Kraft gesetzt werden. Die Minderheit verlangt, daß
die Einfuhrbeschränkungen, wie ursprünglich vorgesehen,
auf Ende Juni dahinfallen sollen.

Baugewerbliche und mechanisch-technische Ausfiel-
lung vom 7.-22. April 1923 im Kunstgewerbemuseum
in Zürich. In sämtlichen Räumen des Kunstgewerbe-
museums ist die Ausstellung von Schüler arb eiten der
baugewerblichen und mechanisch-technischen Abteilungen
der Gewerbeschule Zürich zur Besichtigung freigestellt.
Die Arbeiten umfassen Zeichnungen und Werkstatt-
arbeiten von Meistern, Gehilfen und Lehrlingskursen
aller Berufe des Baugewerbes, wie Bauzeichner,
Gärtner, Maurer, Schlosser, Schmiede und Wagner,
Spengler, Installateure, Tapezierer und Sattler. Die
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